
Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,50 Danziger Gulden.

Nr. 25 Neuteich, den 24. Juni 1925
Bekanntmachungen des Landratsamtes 

und des Kreisausschusses.
Nr. ------------------
Beratungsstellen des Nreiswohlfahrtsamtes.

im Rreishause an jedem Mittwoch 
um to Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um Uhr für Rrüppel und Lungenkranke;

rreirteich im waisenhause Dienstag, den 7. Juli
nachm. um l Uhr für Säuglinge, Schwangere u. Rinder, 
um 2 Uhr für Rrüppel und Lungenkranke;

Schsirebevg, den (4. Juli im Lokale des Herrn Schmidt 
nachm. um 5 Uhr für Säuglinge, Schwangere u. Rinder, 
um h Uhr für Rrüppel und Lungenkranke;

Ltalttzss, evg. Schule, den 2 t. Juli
um 2 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um z Uhr für Rrüppel und Lungenkranke;

LLeszerrr, in der Schule, den 28. Juli
um 2 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um 3 Uhr für Rrüppel und Lungenkranke.

Die Beratung ist unentgeltlich.
In den Beratungsstellen wird event!, d'e Aufnahme in die 

Staatliche Frauenklinik Danzig-Langfuhr als Hausschwanaere ver 
mittelt. Sie ist jedoch nur dann möglich, wenn die Schwangere noch 
wenigstens q. Wochen vor ihrer Niederkunft steht.

Tiegenhof, den (7. Juni ^925.
Kreiswohlfahrtsamt

Nr. 2. ------------------
Ausstellung der Urlisten für die Auswahl 

der Schöffen und Geschworenen.
Die Octsbehörden des Rreises ersuche ich, die Urliste derjenigen 

Personen in der Gemeinde, die zu dem Amte eines Schöffen und 
Geschworenen für das Jahr 1926 berufen werden können, gemäß 

3s ff d-s Gerichtsverfaffungsgesetzes vom 27. Januar 1877 
(R. G. Bl. Nr. 0 in der Fassung des Gesetzes vom t5. September 
^922 (G. Bl. S. ^5) nach dem untenstehenden Muster aufznstellen 
und nach vorschriftsmäßiger Auslegung unter Beifügung eingegauge- 
ner Einsprüche bis zrein 1. September Js. «n d«rs zrr- 
stLitöiSS Dtmtssericht einzureichen. Für das Amtsgericht in 
Tiegenhof sind nur die Listen aus den Ortschaften mit den Anfangs
buchstaben N bis Z einzureichen.

Terminsüberschreitungen müssen unter allen Umständen vermieden 
werden.

Die Ortsbehörden mache ich ausdrücklich darauf aufmerksam, 
daß in die Urlisten nur Danziger Staatsangehörige und zwar Männer 
und Frauen aufzunebmen sind, welche das 25. Lebensjahr voll
endet haben.

Nicht aufzunehmen sind:
t. Personen, welche die Befähigung infolge strafgerichtlicher Ver

urteilung verloren haben,
2. Personen, gegen welche das Hauxtverfahren wegen eines Ver

brechens oder Vergehens eröffnet ist, das die Aberkennung der 
bürgerlichen Ehrenrechte oder Fähigkeit zur Bekleidung öffent
licher Aemter zur Folge haben kann,

3. Personen, welche infolge gerichtlicher Anordnung in der Ver
fügung über ihr vermögen beschränkt sind,

q.. Personen, welche zur Zeit der Aufstellung der Urliste das 25. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben,

5. Personen, welche zur Zeit der Aufstellung der Urliste den 
Wohnsitz in der Gemeinde noch nicht ein volles Jahr haben,

6. Personen, welche wegen körperlicher und geistiger Gebrechen zu 
dem Amte nicht geeignet sind,

7. die Mitglieder des Senats,
8. Staatsbeamte, welche zu jeder Zeit einstweilig in den Ruhe

stand versetzt werden können,
9. richterliche Beamte und Beamte der Staatsanwaltschaft, 

to. gerichtliche und polizeiliche vollstreckungsbeamte, 
14. Religionsdiener,
;2. die Mitglieder des Oberverwaltungsgerichts sowie die ständigen 

Mitglieder des Bezirksausschusses.
Die Ortsbehörden haben die aufgestellten Urlisten eirre LVsch« 

Lerirs in ihrem Amtszimmer öffentlich auszulegen. Vorher ist auf 

ortsübliche Weise bekannt zu machen, wann und wo die Auslegung 
stattfindet, sowie daß gegen die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Urliste innerhalb dieser Auslegungsfrist bei den Ortsvorstehern 
schriftlich oder zur Verhandlung Einspruch erhoben werden kann.

Nach Ablauf der Einspruchsfrist ist die Urliste von dem Orts- 
Vorsteher mit der amtlichen Bescheinigung über die erfolgte Aus
legung und über die hierüber vorher geschehene Bekanntmachung 
zu versehen, zu untersiegeln und sodann an das Amtsgericht ein
zureichen.

Auch Fehllisten müssen öffentlich ausgelegt und mit der Be
scheinigung dem Amtsgericht eingereicht werden.

der in der Gemeinde (dem Gutsbezirk)........................... ,......
wohnenden Personen, welche für das Jahr 4926 zu dem Amte eines 
Schöffen oder Geschworenen berufen werden können:

tiegenhof, den ^2. Juni 4925.

Lf
d.

 Nr
.

vor- und 
Zuname Beruf Wohnort Lebensalter 

nach Jahren Bemerkungen

Der tom. Landrat.
Nr. 3. ------------------

polizeiverordnung über die Meldepflicht der 
Ausländer.

vom ___
l5. August ^923

Auf Grund der ZZ ;37 und des Gesetzes über die allge
meine Landesverwaltung vom 50. Juli ^883 (Gesetz-Sammlung 
Seite in Verbindung mit den HH 6, ^2 und t5 des Gesetzes 
über die Polizei-Verwaltung vom ll- März l850 (Gesetz-Sammlung 
Seite 265) wird vorbehaltlich der Zustimmung des Bezirksausschusses 
folgendes angeordnet:

s l-
„Jede über lq. Jahre alte Person, die nicht die Danziger Staats- 

angehörigkeit besitzt, hat sich innerhalb 2^ Stunden nach ihrer Ein
reise in das Gebiet der Freien Stadt Danzig oder nach jedem Woh
nungswechsel innerhalb der Freien Stadt Danzig unter Vorlage ihres 
Personalausweises bei der zuständigen Ortspolizeibehörde (Polizei
revier) an- bezw. umzumelden.

Eine persönliche Meldung ist nicht erforderlich."
8 2.

Die Meldung ist in dem Paß oder Personalausweis von der 
Ortspolizeibehörde zu vermerken.

Die Polizeibehörde hat den Namen und Geburtstag und Ort, 
die Staatsangehörigkeit, die Wohnung, den Beruf oder die Beschäfti
gung des Zureisenden, ferner den Zweck der Zureise, und die Zeit, 
seit der der Zureisende sich in dem Gebiete der Freien Stadt Danzig 
aufhält, festzustellen.

8 3.
Jede über (4 Jahre alte Person, die nicht die Danziger Staats

angehörigkeit besitzt, hat innerhalb des Gebietes der Freien Stadt 
Danzig ihren Paß oder Personalausweis jederzeit bei sich zu führen 
und auf Anfordern dem zuständigen Beamten vorzuzeigen.

8 4-
wer den HA t oder 3 dieser Verordnung zuwiderhandelt, oder 

die an ihn gerichteten Fragen zum Zwecke der in A 2 Abs. 2 vorge
schriebenen Feststellungen nicht oder nicht wahrheitsgemäß beantwor
tet, wird mit Geldstrafe bis zu so Mk., an deren Stelle im Falle 
der Nichtbettreibbärkeit entsprechende Haft tritt, bestraft.

8s.
Diese polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer verkündung 

in Rraft.
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Gleichzeitig tritt die den gleichen Gegenstand regelnde Bekannt

machung des vormaligen Regierungspräsidenten vom 17. Februar 1919 
(Jntelligenzblatt Nr/s^) außer Kraft.

Danzig. den
15. August 192z.

Der Senal, Abteilung des Innern
gez. Sahm. gez. Schummer

Indem ich vorstehende Verordnung nochmals zur allgemeinen 
Kenntnis bringe, mache ich die ländlichen Arbeitgeber gleichzeitig 
ausdrücklich darauf aufmerksam, daß auch die H-slirischeir Sirissir- 
«rrbeitstk als RrrslürrdeV im Sinne obiger Verordnung gelten 
und daß auch diese Arbeiter als Ausländer bei den Ortsxolizeibe- 
hörden gemeldet werden muffen. Die Herren Amtsvorsteher ersuche 
ich unter Hinweis auf Z 2 vorstehender Verordnung, die erfolgte 
Meldung in den Pässen und den Personalausweisen der betreffenden 
Arbeiter zu vermerken.

Die Landjäger, sowie die Schutzpolizeibeamten des Kreises sind 
angewiesen, auf die strikte Durchführung der Verordnung zu achten 
uud künftig jeden Uebertretungsfall unnachfichtlich zur Anzeige zu 
bringen.

Tiegenhof, den 13. Juni 4925.
Der tom. Landrat.

Nr. H. —————
Gemeindevoranschlage für das Rechnungs

jahr !925.
Unter Bezugnahme auf meine Umdruckoerfügung vom 4. 5. d. 

Js. erinnere ich die noch säumigen Herren Orts Vorsteher an Ein- 
reichung der Abschrift des Voranschlages nebst den weiteren Unter
lagen bestimmt iimevtztrlb 2 -Vocheir Hinsichtlich der 
Höhe der in den Voranschlag einzustellenden Gemeindeanteile an den 
staatlichen Steuern verweise ich auf meine Kreisblattverfügung vom 
2. d. Mts. in Nr. 22 unter Ziffer 5.

Tiegenhof, den 46- Juni 4925.
Der tom. Landrat als Vorsitzender des 

Kreisausschusses.
Nr. 3. ------------------

Beurlaubung des Rreislierarztes.
Der KreistierarztRegierungs- und Veterinärrat Dr. Thoms-Tiegen- 

hof ist für die Zeit vom 1. Juli bis Zj. Juli d. Js. beurlaubt und 
wird in dieser Zeit durch den Tierarzt Dr. Herzberg in Tiegenhof 
vertreten.

Tiegenhof, den 22. Juni 1925.
Der tom. Landrat

Bekanntmachungen anderer Behörden, 
Kreislehrertag.

Die an der Tagung der Kreislehrerschaft am 27. d. Mts. teil
nehmenden Lehrkräfte sind soweit beurlaubt, daß sie rechtzeitig an 
der Tagung um 101/2 Uhr teilnehmen können.

Tiegenhof, den 2Z. Juni 1925.
De* ttVeisschrrlr-at. Weidemann.

Die diesjährige Johanni-Schau der Schwente findet Montag, den 
29. Juni und Mittwoch, den 1. Juli statt. Zur Vermeidung von 
Störungen und Mängeln bei der Schau verweise ich auf die zu
treffenden Bestimmungen der neuen Deich- und vorflutordung vom 
27. zo. 189?. Besonders mache ich auf das Behauen der Böschun
gen und wegräumen von Hindernissen, die den Reitweg sperren, auf
merksam. Stacheldrahtzäune am Reitwege sind verboten, Zuleitungs- 
gräben sind von den Nutznießern resp. Anliegern zu Überdrücken. Zu
widerhandlungen unterliegen der Bestrafung laut Statut.

Die Gemeindevorsteher der an die Schwente grenzenden Ort
schaften bitte ich den Interessenten diese Bekanntmachung zur Kennt
nis zu bringen.

Der Derbandsvorsteher.
Otto Li«tz.

Am Mittwoch, den 1. Juli, 2 Uhr nachm., findet in der Gastwirt
schaft Toews zu Neuteich die diesjährige Generalversammlung des 
Schwenteverbandes statt.

Tagesordnung:
1. Jahresschluß und Bericht
2. Festlegung des Etats für das Jahr 1925
z. Wahl der Rechnungsreoisoren
q. Wahl des Verbandsvorstehers wegen Ablauf der Wahlperiode.
5. Beschlußfassung über etwaige Räumungsarbeiten
6. verschiedenes.

Die Herrn Gemeindevorsteher bitte ich die Bevollmächtigten zur 
Teilnahme an der Generalversammlung aufzufordern.

Bei Behinderung eines Bevollmächtigten hat der Stellvertreter 
einzutreten.

Der Verbandsvorsteher.
Otto Lietz.

Verbesserung des Feuerschutzes.
Der Gemeinde Altmönsterberg ist zu den Kosten der Beschaffung 

von 2 neuen wasserküven von der Versicherungsgesellschaft ,,Die 
Danzig" Vers.-A. G. (vormals: westxreußische Feuer-Sozietät) eine 
Beihilfe von 150 Gulden gewährt worden.

Karl Burandt, 8
EMMWMnsgesW, §

Marienburg Wpr. §
Telephon H55. Bechlergaffe 7. W

Ausführung d

elektr. Licht- u. Kraftanlagen r 
znm Anschluß an dar Ueber- 8

landwerk Gr. Werder 8
Lieferung sämtl. E

Installationsmaterialien,Motoren G
Beleuchtungskörper, Heiz- und G 
— — Kochapparate. — — G 

Kostenanschläge werden unverbindlich V
ausgearbeitet. W

Inserieren bringt Gewinn!

Roßhaarbesen 
Bürsten« aren 

hergestellt von den 

Kriegsblinden
MeMUm G 
empfiehlt preiswert 

Heinrich Penner. 
Neuteich.

kaufen Sie preiswert bei

Heinrich Penner
Neuteich

Obst-«Gartenbaus
Alle Freunde des Obst-und Gartenbaues werden 

zweks Gründung eines Obst- und Gartenbauoereins 
Kreis Gr. Werder zu Dienstag, den SO. Juni, 
nach«. 4 Uhr, ins Deutsche Haus Tiegenhof 
freund!, eingeladen.

Bei reger Beteiligung soll über eine im Herbste statt- 
zufindende Ausstellung bechlossen werden.
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Kreislehrertag Gr. Werder.
Punkt 2 der Tagesordnung zur Sitzung am Tönn- 

abend, den 27. Juni, lv /2 Uhr vorn», ändert sich 
wie folgt.

2. Die Sammlung und die unterrichtliche Verwertung 
der Flurnamen durch den Lehrer.

fSenator Strunk.) Drvbenommer» keiteak»« vom Verlas. Berlin S 42

kuckäruLkersi ^.peek, ^suleiek
Irrli.r kecli L kichert.
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